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BGH NJW 2006, 362: 

Schadensersatz bei Spielverlusten trotz erteilter Spielsperre 
 

 

Die Beklagte betreibt öffentlich-rechtlich konzessionierte Spielcasinos, unter anderem in Bad Oeyn-
hausen und Dortmund-Hohensyburg. 

Der Kläger, der nach eigenen Angaben spielsüchtig ist und im Laufe seiner „Spielerkarriere“ insge-
samt 100.000 bis 150.000 DM verloren hat, unterzeichnete am 21. Januar 1997 einen an das Spiel-
casino Bad Oeynhausen gerichteten formularmäßigen „Antrag auf Selbstsperre“ für unbefristete Zeit 
vom 21. Januar 1997 an für das Spielcasino Bad Oeynhausen, für alle anderen Casinos der Beklag-
ten sowie für alle anderen deutschen und österreichischen Spielbanken. 

Der Antrag enthielt folgenden Hinweis: „Mir ist weiterhin bekannt, dass diese Selbstsperre nur für das 
‚Große Spiel’ vorgemerkt wird und für das Automatenspiel nicht berücksichtigt werden kann, weil mei-
ne persönlichen Daten im Automatenspiel nicht registriert werden und damit keine Überwachungs-
möglichkeit besteht“. 

Am 16. Dezember 1997 suchte der Kläger trotz der Sperre das von der Beklagten betriebene Spiel-
casino Dortmund-Hohensyburg auf. Dort befinden sich neben dem abgesperrten und Personenkon-
trollen unterliegenden Bereich des „Großen Spiels“ auch Automatenspielsäle („Kleines Spiel“), die 
ohne Personenkontrolle betreten werden können. An den Eingängen zu den Sälen sind Schilder an-
gebracht, wonach minderjährigen, gesperrten oder nicht zum Spiel zugelassenen Personen der Zutritt 
zum Spielsaal/Automatensaal nicht gestattet ist und im Falle eines Spielverlustes für diese Personen 
kein Anspruch auf Rückerstattung der Spieleinsätze, im Falle eines Gewinns weder ein Anspruch auf 
Rückerstattung der Spieleinsätze noch auf Auszahlung der Gewinne besteht. In dem Bereich, der 
keiner Personenkontrolle unterliegt, befinden sich sogenannte Telecash-Geräte, mit deren Hilfe Besu-
cher Geld von ihren Konten abheben können. Die Bedienung der Telecash-Geräte erfolgt in der Wei-
se, dass den Mitarbeitern der Beklagten eine Scheckkarte übergeben wird, die sodann nach Eingabe 
der entsprechenden PIN-Nummer durch den Spieler den gewünschten Betrag an diesen auszahlen. 
Der Kläger hob am 16. Dezember 1997 von zweien dieser Geräte insgesamt 20 mal je 500 DM ab, 
die dem Konto des Klägers belastet wurden. Der Kläger verspielte den Gesamtbetrag von 10.000 DM 
an den aufgestellten Automaten. 

Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Rückzahlungsanspruch in Höhe von 9.750 DM (4.985,19 €) 
nebst Zinsen gegen die Beklagte geltend gemacht. Zu Recht? 

Der BGH bejaht einen Anspruch auf Schadensersatz aus § 280 I BGB. 

I. Das Schuldverhältnis zwischen den Parteien ist der Spiel-Sperr-Vertrag. 

Achtung: Die Betreiberin einer Spielbank unterliegt in Bezug auf den eröffneten Spielbetrieb keinem 
Kontrahierungszwang, ist also frei in ihrer Entscheidung, mit wem sie Spielverträge abschließen will. 
Sie kann deshalb auch den Zutritt zu ihren Spielsälen ohne Angabe von Gründen untersagen (vgl. 
BGH ZIP 1994, 1274, 1275 f) und bestimmten Personen eine Spielsperre erteilen. Diese - einseitige - 
Spielsperre erklärt eine Spielbank im eigenen Interesse, um Gäste, die den Spielbetrieb stören oder 
auch charakterlich nicht für eine Teilnahme daran geeignet sind, vom Spiel fernzuhalten und auf die-
se Weise Rufschädigungen zu vermeiden. Aus einer derartigen - einseitigen - Spielsperre erwachsen 
dem Betroffenen keinerlei Rechte (BGHZ 131, 136 [139]). 

Der XI. Zivilsenat des BGH hat durch Urteil vom 31. Oktober 1995 (NJW 1996, 248) entschieden, 
dass eine wunschgemäß erteilte Spielsperre grundsätzlich keine Ansprüche auf Ersatz von Spielver-
lusten begründe, wenn die Spielbank die Sperre nicht durch ausreichende Kontrollen durchsetze, und 
dass eine Spielbank auch bei einer verhängten Spielsperre keine Schutzpflichten habe, die auf 
Wahrnehmung der Vermögensinteressen ihrer Gäste gerichtet seien. 



Newsletter 04/2006   Seite 2 
 

 
RA´e Daxhammer – Grieger – Tyroller – d´Alquen 

Daran hält der BGH - auch unter dem Eindruck der in Rechtsprechung (OLG Hamm NJW-RR 
2003, 971) und Schrifttum (Peters JR 2002, 177 ff; Grunsky EWiR § 157 BGB 1/96, 11, 12) geäu-
ßerten Kritik - nicht mehr in vollem Umfang fest. 

a) Bisherige Rechtsprechung:  

Wie der XI. Zivilsenat (aaO) weiter ausführt, soll sich daran nichts dadurch ändern, dass eine Spiel-
bank auf Anregung oder auf ausdrücklichen Wunsch eines potentiellen Spielers eine Spielsperre aus-
spricht. In einem solchen Fall nehme die Spielbank die Anregung, der grundsätzlich keine rechtsge-
schäftliche Bedeutung zukomme, zum Anlass, eine Spielsperre zu erteilen, die sie ohne diesen 
Wunsch nicht ausgesprochen hätte. Auch damit sei nicht die Begründung von Rechten für den Betrof-
fenen verbunden. Die Spielbank mache lediglich wunschgemäß von ihrem Hausrecht Gebrauch und 
baue zur Motivation des Betroffenen strafbewehrte Hürden gegen dessen Verweilen in den Spielsälen 
auf. Sie übernehme keinerlei Pflicht zur Betreuung des Vermögens des Betroffenen und keinerlei 
Schadensersatzverpflichtung für den Fall, dass der Betroffene sich trotz der Spielsperre Zugang zu 
den Spielsälen verschaffe und beim Spiel Verluste erleide. 

b) Neue Rechtsprechung des BGH: 

Der erkennende Senat gewichtet das dem Antrag des Spielers auf „Eigensperre“ zugrunde liegende 
Interesse anders als der XI. Zivilsenat. Sinn der Abrede ist der Schutz des Spielers vor sich selbst 
(Grunsky aaO).  

(1.) Der Spieler will sich selbst mit Hilfe der Spielbank den für ihn als gefahrträchtig erkannten 
Zugang verstellen. 

Dem liegt die kritische Selbsterkenntnis eines durch Spielsucht gefährdeten Spielers in einer Phase 
zugrunde, in der er zu einer solchen Einschränkung und Selbstbeurteilung fähig ist. Auf Seiten der 
Spielbank wird diese Einsicht des Spielers akzeptiert, indem sie erklärt, ihn vom Spiel auszuschließen 
und keine Spielverträge mehr abzuschließen. Der Senat pflichtet dem Oberlandesgericht Hamm (a-
aO) darin bei, dass eine in Kenntnis dieser Interessenlage abgegebene Erklärung der Spielbank, dem 
Antrag des Spielers stattzugeben, eine andere rechtliche Qualität haben muss, als wenn die Spiel-
bank die Sperre einseitig von sich aus verhängt, um einen unliebsamen Kunden fernzuhalten 
(Grunsky aaO). Anders als bei einer einseitigen Sperre geht es bei einer solchen auf Antrag des Spie-
lers nicht nur um die Geltendmachung des Hausrechts der Spielbank, die lediglich als Reflex zuguns-
ten des Kunden wirken mag, sondern darum, dass die Spielbank dem von ihr als berechtigt erkannten 
Individualinteresse des Spielers entsprechen will. Die Spielbank geht daher mit der Annahme des 
Antrags eine vertragliche Bindung gegenüber dem Antragsteller ein, die auch und gerade dessen 
Vermögensinteresse schützt, ihn vor den aufgrund seiner Spielsucht zu befürchtenden wirtschaftli-
chen Schäden zu bewahren. 

(2.) Ihrem Inhalt nach war die von der Beklagten übernommene vertragliche Verpflichtung dar-
auf gerichtet, in ihren Betrieben das Zustandekommen von Spielverträgen mit dem gesperrten 
Spieler zu verhindern. 

II. Zu vertretende Pflichtverletzung 

Diese Verpflichtung bestand allerdings nur im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren. In diesem 
Sinne ist der im Antrag enthaltene Hinweis auf mangelnde Überwachungsmöglichkeiten beim Auto-
matenspiel als ein solcher auf diese Grenzen der von der Beklagten übernommenen Vertragspflichten 
zu verstehen. Er besagt dementsprechend nicht etwa, dass der gesperrte Spieler uneingeschränkt 
zum Automatenspiel zugelassen werde. Gleiches ergab sich aus den am Automatenspielsaal aufge-
stellten Verbotsschildern. Deshalb stand die Einschränkung einer Überwachungspflicht dort nicht ent-
gegen, wo eine solche Überwachung ohne Weiteres möglich und zumutbar war. 
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Die dargestellten Haftungsgrundsätze gelten vorliegend uneingeschränkt für das Große Spiel. 

Hier ist eine Personenkontrolle nicht nur möglich und zumutbar, sondern in § 3 Abs. 1 der für die Be-
klagte gültigen Spielordnung ausdrücklich vorgeschrieben. Ob und inwieweit die Beklagte sich ihrer 
für den „Selbstsperrevertrag“ essentiellen Vertragspflicht, die Einhaltung der Sperre im Interesse des 
Spielers zu überwachen, für den Bereich der Automatenspiele deswegen entziehen konnte, weil hier 
unter Abwägung der berechtigten Interessen beider Vertragspartner die Durchführung einer - durch-
aus möglichen (§ 3 Abs. 1 der Spielordnung sieht hier lediglich vor, dass die Spielbankleitung für den 
ausschließlichen Zutritt zu dem in gesonderten Räumen veranstalteten Automatenspiel von einer 
Personenkontrolle absehen kann) - Kontrolle nicht zumutbar ist, braucht vorliegend nicht entschieden 
zu werden. 

Denn das Berufungsgericht hat in rechtsfehlerfreier tatrichterlicher Würdigung festgestellt, dass zu-
mindest bei den hier in Rede stehenden Telecash-Abhebungen für die zuständigen Mitarbeiter der 
Beklagten hinreichender Anlass bestanden hätte, eine Kontrolle durchzuführen, ob der Kläger zu den 
gesperrten Spielern zählte. Auch die technischen Möglichkeiten hierfür haben, wie das Berufungsge-
richt weiter feststellt, bestanden. 

Aufgrund der übernommenen vertraglichen Schutzpflicht hat die Beklagte Kläger daher so zu stellen, 
wie wenn diese Kontrolle ordnungsgemäß durchgeführt und er daraufhin vom Automatenspiel ausge-
schlossen worden wäre. Der Schadensersatzpflicht der Beklagten steht der an den Eingängen zu den 
Automatenspielverträgen angebrachte Hinweis, dass für gesperrte Spieler im Falle eines Spielverlus-
tes kein Anspruch auf Rückerstattung der Spieleinsätze bestehe, nicht entgegen. Eine solche Aussa-
ge könnte allenfalls als Allgemeine Geschäftsbedingung rechtliche Verbindlichkeit erzeugen. 

Als solche wäre sie aber wegen Verstoßes gegen § 307 I, II BGB unwirksam, da sich die Beklagte, 
wenn und soweit sie - wie hier - ihre Kardinalpflicht, die Einhaltung der Spielsperre zu überwachen, 
verletzt hat, nicht von ihrer Haftung freizeichnen kann. 

Aus der Natur des Selbstsperrevertrags ergibt sich weiter, dass die wegen Verletzung ihrer Kontroll-
pflichten haftbare Spielbank dem gesperrten Spieler nicht dessen „einfaches“ Fehlverhalten haf-
tungsmindernd (§ 254 BGB) entgegenhalten kann, er habe zur Befriedigung seiner „Spielsucht“ das 
Hausrecht der Bank verletzt (so zutreffend Peters aaO S. 182). 

Dementsprechend ist die Beklagte mit Recht zur Erstattung der mittels Telecash abgehobenen Geld-
beträge verurteilt worden, die der Kläger bei den hier in Rede stehenden Spielen verloren hat. 

Anmerkung: Die vom Berufungsgericht - im Anschluss an das Urteil des Oberlandesgerichts Hamm 
(NJW-RR 2003, 971 [974]) vertretene Auffassung, der Vertrag über die Selbstsperre sei so auszule-
gen, dass die mit einem Spieler, der sich trotz der bestehenden Sperre den Zugang zur Spielbank 
verschafft, geschlossenen Spielverträge als nichtig zu behandeln seien und der Spieler demzufolge 
nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen Herausgabe des verlorenen Spieleinsatzes verlangen 
könne, wird demgegenüber den berechtigten Interessen der Bank nicht gerecht. 

Denn auf der Grundlage dieses Lösungsansatzes wäre eine Zahlungspflicht der Bank auch dann 
zu bejahen, wenn sie ihrer Kontrollpflicht nachgekommen wäre und der gesperrte Spieler sich 
etwa unter Verwendung gefälschter Ausweispapiere den Zugang zur Bank erschlichen hätte. 

Dass in einem solchen Falle die Bank im Gegenzuge auch einen etwaigen ausgezahlten Spielgewinn 
zurückfordern könnte, wäre kein angemessener Ausgleich; denn es liegt nahe, dass nur der Spieler, 
der Verluste erleidet, sich der Bank gegenüber offenbart, während der Spielgewinner bestrebt sein 
dürfte, die Spielbank unter Mitnahme des Gewinns unerkannt zu verlassen. Darüber hinaus wäre ein 
solch „überschießendes“ Fehlverhalten des Spielers ein Umstand, den die Bank dem Spieler jeden-
falls nach § 254 BGB entgegenhalten könnte. 
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BGH Urteil vom 22.12.2006, VII ZR 183/04: 

 
Der Vertrag über die Errichtung eines Ausbauhauses gegen Teilzahlungen ist als 

Werkvertrag weder nach §§ 505 I Nr. 1, 355 I BGB (Ratenlieferungsverträge) noch nach 
§§ 501 S.1, 499 II, 495 I, 355 I BGB (Teilzahlungsgeschäfte) widerruflich! 

 
 

Sachverhalt: Die Klägerin stellt Ausbauhäuser her. Die Parteien schlossen am 11. November 2002 
einen weitgehend vorformulierten Vertrag über die Lieferung und Errichtung eines Ausbauhauses und 
weiterer Leistungen zum Gesamtpreis von 99.990 €. Die Klägerin schuldete den Beklagten neben 
bestimmten planerischen Leistungen die Lieferung und Errichtung eines sog. P.-Hauses, das den 
Rohbau einschließlich Dach und Dacheindeckung, den Fußbodenaufbau, den Einbau der Außentü-
ren, Fenster und Treppen sowie bestimmte Installationsleistungen umfasste. 

Der Preis war in drei Raten zu zahlen, nämlich: 

 5 % 30 Tage nach Absendung der Auftragsbestätigung, 

 80 % nach Fertigstellung des Rohbaus, Auflegung der Dachpfannen, Einbau der Fenster und der 
Hauseingangstür sowie 

 15 % nach Fertigstellung der beauftragten Leistung und Hausübergabe. 

Mit Schreiben vom 31. Dezember 2002 widerriefen sie ihre auf den Vertragsschluss gerichtete Erklä-
rung. Zu Recht? 

Lösung: Der Widerruf wäre wirksam, wenn den Beklagten ein Widerrufsrecht nach §§ 505 Abs. 1 Nr. 
1, 355 BGB und/oder nach §§ 501, 495 Abs. 1, 355 BGB zustehen würde. 

I. Nach Ansicht der Vorinstanz hatte Vertrag unter anderem die Lieferung mehrerer als zusammen-
gehörig verkaufter Sachen in Teilleistungen zum Gegenstand gehabt. Die zur Errichtung des Aus-
bauhauses notwendigen Bauteile seien als abgrenzbare Einzelteile geschuldet gewesen. 

Wegen der von der Klägerin neben der Lieferverpflichtung übernommenen Errichtungsverpflichtung, 
die das wesentliche, die Rechtsnatur des Fertighausvertrages prägende Merkmal darstelle, handele 
es sich um einen Werkvertrag. 

Grundlage der Lieferung einer Sache im Sinne des § 505 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB könne auch ein 
Werkvertrag sein. Da gemäß § 499 Abs. 2 BGB Werkverträge auch Teilzahlungsgeschäfte sein könn-
ten, erscheine es ausgeschlossen, § 505 BGB nur auf Kaufverträge anzuwenden, was auch der Wort-
laut nicht erfordere. Die Anwendbarkeit des § 505 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB auf Werkverträge könne 
nicht mit Hinweis auf den Gesetzeszweck, den Verbraucher vor einer übereilten vertraglichen Bin-
dung zu schützen, verneint werden. 

Der Vertrag sei zugleich ein Teilzahlungsgeschäft im Sinne des § 501 BGB. Gemäß § 502 Abs. 1 
Satz 2 BGB sei zu vermuten, dass der Aufschub der Fälligkeit entgeltlich gewesen sei. Nach dem 
Vorbringen der Klägerin sei davon auszugehen, dass sie nur auf Teilzahlungsbasis leiste. 

II. Der BGH schließt sich dieser Ansicht nicht an und verneint zu Recht ein Widerrufsrecht 

Die Beklagten waren nicht berechtigt, ihre auf den Abschluss des Vertrags über die Lieferung und die 
Errichtung eines Ausbauhauses gerichtete Willenserklärung zu widerrufen. 
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a) Ein Widerrufsrecht der Beklagten gemäß §§ 505 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 355 Abs. 1 BGB ist nicht 
gegeben. 

Die Vorschrift des § 505 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB findet auf Werkverträge, bei denen die Vergütung 
in Teilbeträgen zu entrichten ist, grundsätzlich keine Anwendung. 

aa) Rechtsfehlerfrei geht das Berufungsgericht davon aus, dass die Parteien einen Werkvertrag ge-
schlossen haben. Der Vertrag über die Lieferung und Errichtung des hier geschuldeten Ausbauhau-
ses ist wie der Vertrag über die Errichtung eines Fertighauses (vgl. BGHZ 87, 112 und BGH BauR 
1985, 79 = ZfBR 1985, 81) rechtlich als Werkvertrag im Sinne des § 631 BGB zu qualifizieren. 

(1) Für die rechtliche Beurteilung der von der Klägerin zu erbringenden Leistungen kommt es nicht 
darauf an, in welchem Umfang die Beklagten nach dem Vertrag hinsichtlich der Erstellung der Fun-
damentplatte und des Innenausbaus Eigenleistungen zu erbringen hatten. Entgegen der Ansicht der 
Beklagten ist ebenfalls nicht von Bedeutung, ob die Montage der Bauteile insgesamt nur wenig Zeit 
beanspruchte. Entscheidend für die rechtliche Einordnung des Vertrages ist, ob nach dem Vertrag die 
Pflicht zur Eigentumsübertragung zu montierender Einzelteile oder eine Herstellungspflicht im Vor-
dergrund steht (vgl. BGHZ 87, 112 [117] und BGH BauR 2004, 1152, 1153 = ZfBR 2004, 555). 

Nach dem Inhalt des Vertrags stellt die Errichtung des Ausbauhauses die für die Rechtsbeziehungen 
der Parteien wesentliche Vertragspflicht dar. Vertraglicher Zweck, der für die rechtliche Zuordnung 
von Grenzfällen bedeutsam sein kann, war die dauerhafte und ortsfeste Herstellung eines Wohnhau-
ses. Die Klägerin schuldete den Beklagten neben bestimmten planerischen Leistungen die Lieferung 
und Errichtung eines sog. P.-Hauses, das den Rohbau einschließlich Dach und Dacheindeckung, den 
Fußbodenaufbau, den Einbau der Außentüren, Fenster und Treppen sowie bestimmte Installations-
leistungen umfasste. Die Klägerin war neben der Lieferung der in der Regel serienmäßig vorgefertig-
ten Bauteile zur Errichtung eines Ausbauhauses verpflichtet, das hinsichtlich seiner Bauweise und der 
verwendeten Baustoffe bestimmten technischen Anforderungen genügen musste. 

An einer die Annahme eines Kaufvertrags nahelegenden Verpflichtung, Eigentum und Besitz an den 
Einzelteilen auf die Beklagten zu übertragen, fehlt es. Das Interesse der Beklagten war nicht auf die 
Übereignung der vorgefertigten Bauteile, sondern auf die Erstellung eines funktionsfähigen und zum 
Ausbau geeigneten Wohngebäudes gerichtet. Die Lieferung der zur Herstellung erforderlichen Bautei-
le tritt in diesem Fall hinter die Verpflichtung zur Erstellung des Ausbauhauses als dem eigentlichen 
Vertragsziel zurück. 

(2) An dieser Beurteilung ändert nichts die Entscheidung des Senats vom 15. April 2004 (BGH BauR 
2004, 1152 = ZfBR 2004, 555), in der die Verpflichtung, ein standardisiertes und serienmäßig ausges-
tattetes Mobilheim zu liefern und auf vom Erwerber zu errichtende Fundamente zu stellen, nach 
Kaufvertragsrecht beurteilt wurde. Im Hinblick auf die serienmäßige Herstellung solcher Mobilheime 
stand dort die den Warenumsatz prägende Verpflichtung zur Übertragung von Eigentum und Besitz 
im Vordergrund. Der Verpflichtung zur Montage, die im wesentlichen darin bestand, das Mobilheim 
auf die vom Erwerber zu errichtenden Fundamente aufzusetzen, kam kein solches Gewicht zu, dass 
sie die Annahme eines Werkvertrags rechtfertigte. 

bb) Die Vorschrift des § 505 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB ist auf Werkverträge, bei denen die Vergütung 
in Teilbeträgen zu entrichten ist, weder direkt noch entsprechend anwendbar. 

(1) § 505 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB setzt nach seinem Wortlaut den Verkauf mehrerer zusammenge-
hörender Sachen voraus, die in Teilleistungen geliefert werden. Entgegen der Auffassung des Beru-
fungsgerichts schuldete die Klägerin nicht abgrenzbare Einzelteile und daher keine Lieferung in Teil-
leistungen. Sie war zur Errichtung des Hauses unter Einsatz der gelieferten Materialien verpflichtet. 
Anders liegen die Fälle, in denen der Verkäufer Bausätze zu liefern hat, mit denen der Käufer selbst 
ein Wohnhaus errichtet (vgl. BGHZ 78, 375 f.). 
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(2) Auch aus der Entstehungsgeschichte des § 505 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB ergibt sich, dass diese 
Vorschrift auf Werkverträge nicht anwendbar ist. 

Mit § 505 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB ist die Regelung des § 2 Nr. 1 VerbrKrG, die der Vorschrift des 
§ 1c Nr. 1 AbzG nachgebildet ist, ohne inhaltliche Änderung in das Bürgerliche Gesetzbuch über-
nommen worden (vgl. BT-Drucks. 14/6040, S. 258). Die Aufnahme der bisher im Verbraucherkredit-
gesetz enthaltenen Regelungen dient nach der Gesetzesbegründung der Integration der in verschie-
denen Nebengesetzen enthaltenen Verbraucherschutzvorschriften; sie soll gewährleisten, dass das 
zivilrechtliche Verbraucherrecht an den Grundprinzipien des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgerichtet 
wird (BT-Drucks. 14/6040, S. 97). Eine inhaltliche Änderung gegenüber der bisher geltenden Rechts-
lage war dagegen nicht beabsichtigt (vgl. BT-Drucks. aaO S. 258). 

Mit § 2 VerbrKrG sollte wiederum gewährleistet werden, dass der bestehende Verbraucherschutz in 
Form eines dem Käufer eingeräumten Widerrufsrechts nach §§ 1c, 1b AbzG beibehalten wird (vgl. 
BT-Drucks. 11/8274, S. 21). § 1c AbzG ist dahin ausgelegt worden, dass er auf Werkverträge über 
Fertighäuser nicht anzuwenden ist, bei denen das Entgelt in Teilbeträgen zu leisten war (vgl. 
BGH BauR 1985, 79 [82] = ZfBR 1985, 81 und BGHZ 87, 112 [116]). Anhaltspunkte dafür, dass mit 
der Aufnahme dieser Regelung in das Verbraucherkreditgesetz der Schutz des Verbrauchers auf 
Werkverträge erstreckt werden sollte, lassen sich weder dem Wortlaut noch der Gesetzesbegründung 
entnehmen. 

(3) Eine entsprechende Anwendung des § 505 Abs. 1 BGB auf Werkverträge kommt nicht in Betracht. 
Dagegen spricht bereits, dass in § 505 Abs. 1 Satz 1 BGB im Einzelnen bezeichnete Vertragsarten 
aufgeführt sind (vgl. Staudinger § 505 Rn. 7). 

Eine analoge Anwendung des § 505 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB kann auch nicht damit gerechtfertigt 
werden, dass ein dem Zweck dieser Vorschrift entsprechendes Schutzinteresse des Verbrauchers 
vorhanden sei. Der Bundesgerichtshof hat eine analoge Anwendung des § 505 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BGB auf Verträge über Dienstleistungen mit laufenden Zahlungsverpflichtungen mit der Begründung 
abgelehnt, der Gesetzgeber habe mit § 505 BGB wie mit den Vorgängerregelungen in § 2 VerbrKrG 
und in § 1c AbzG gerade keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz aufgestellt, dass einem Verbraucher 
bei langfristigen Verträgen mit laufenden Zahlungsverpflichtungen in jedem Fall ein Widerrufsrecht 
zustehe (vgl. BGH NJW 2003, 1932 [1933] m.w.N.). Nichts anderes gilt für eine analoge Anwendung 
auf Werkverträge. 

b) Die Beklagten waren ferner nicht gemäß §§ 501 Satz 1, 499 Abs. 2, 495 Abs. 1, 355 Abs. 1 
BGB berechtigt, ihre auf den Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung zu widerrufen. 

Bei dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag handelt es sich nicht um ein Teilzahlungsge-
schäft im Sinne des § 499 Abs. 2 BGB. 

Teilzahlungsgeschäfte sind nach der Legaldefinition des § 499 Abs. 2 BGB Verträge, die die Liefe-
rung einer bestimmten Sache oder die Erbringung einer bestimmten anderen Leistung gegen Teilzah-
lungen zum Gegenstand haben. Die Annahme eines Teilzahlungsgeschäfts setzt voraus, dass die 
Fälligkeit der vom Verbraucher geschuldeten Zahlung gegenüber dem gesetzlichen Fälligkeitszeit-
punkt gegen Zahlung eines Entgelts hinausgeschoben wird, um dem Verbraucher die Zahlung des 
vereinbarten Preises zu erleichtern (vgl. Staudinger § 499 Rn. 1, 28; MüKo § 499 Rn. 37; Erman 
§ 499 Rn. 4 f.; Bülow, Verbraucherkreditrecht, 5. Aufl., § 499 Rn. 19, 30). 

Die Parteien haben mit der Vereinbarung, die Vergütung in drei Teilbeträgen zu entrichten, Voraus- 
bzw. Abschlagszahlungen vereinbart. Hierdurch wird die nach § 641 Abs. 1 BGB mit der Abnahme 
eintretende Fälligkeit des Anspruchs auf Schlusszahlung nicht hinausgeschoben. 


